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Schweizerisches Rotes Kreuz

REPORTAGE

Die Schweizerische Arztekommission fiir Notfall-
hilfe und Rettungswesen (SAzK), 1961 gegriindet,
ist eine Kommission des Schweizerischen Roten
Kreuzes, der zurzeit 16 Mitglieder angehoren, dar-
unter der Rotkreuzchefarzt (als Prasident). Alle Mit-
glieder sind Arzte mit praktischer Erfahrung oder
wissenschaftlichen Kenntnissen im Rettungswe-
sen. Die Kommission betatigt sich hauptsachlich in
drei Bereichen: Ausbildung, Information und Teil-
nahme an medizinischen Fachtagungen.

Von Ulrich Schtile

ach dem Zweiten Welt-

krieg entwickelten sich
die Methoden der Reanima-
tion in der Klinik, aber auch die
lebensrettenden Sofortmass-
nahmen am Unfall- oder Er-
krankungsort sprunghaft.
Schon friher bekannte, inzwi-
schen aber wieder vergessene
lebensrettende  Hilfeleistun-
gen wurden wiederentdeckt
und systematisiert, so zum
Beispiel die Beatmung mit
dem Mund, die externe Herz-
massage, die Defibrillation.

Die Idee, am Unfallort in
entsprechend ausgeristetem
«Clinomobil» Notoperationen
durchzufthren, wurde fallen-
gelassen  zugunsten  von
Massnahmen am Unfallort, die
das Uberleben durch Erhalten
der vitalen Funktionen sichern
und die Transportféhigkeit ins
Notfallspital herstellen. Der
Rettungsdienst wurde so zum
«verlangerten Arm der Klinik»
(Hossli).

Angesichts der zahlreichen
Neuerungen in der medizini-
schen Notfallhilfe und ihrer un-
einheitlichen, oft diskutablen
Durchfihrung in der Praxis
drangte sich die Schaffung ei-
nes permanenten érztlichen
Fachgremiums auch in unse-
rem Lande auf.

Am 29. Juni 1961 konnte,
nach eingehenden Vorbespre-
chungen mit den interessier-
ten  Rettungsorganisationen,
die SAzK gegrindet werden.
Das Patronat und die Finanzie-
rung Ubernahm das Schweize-
rische Rote Kreuz (SRK), des-
sen Statuten die Foérderung
der Bestrebungen auf dem
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Gebiete der Ersten Hilfe und
des Rettungswesens in Zu-
sammenarbeit mit seinen Kor-
porativmitgliedern ja vorse-
hen. Der Vorsitz wurde dem
damaligen Rotkreuzchefarzt,
Oberst Hans Blrgi, anvertraut.
1967 wurde die SAzK eine
sténdige, dem Zentralkomitee
des SRK unterstellte Kommis-
sion des SRK. lhre Aufgaben
wurden  wie  folgt um-
schrieben:

— Prtfung von bestehenden
und neuen Methoden der
Notfallhilfe und Schaffung
von entsprechenden Richtli-
nien,

Beurteilung von neuen Ret-
tungsgeraten und Beratung
bei der Konstruktion und Be-
schaffung von solchen,
Aufklédrung der Arzteschaft
und der Offentlichkeit Gber
Belange der Notfallhilfe und
des Rettungswesens,
Beratung beim Erstellen von
Filmen und Diapositiven, so-
weit sie medizinische Pro-
bleme der Notfallhilfe be-
treffen,

Uberwachung der Ausbil-
dung von Instruktoren und
deren Helfern in Notfallhilfe
und Rettungswesen,
Zusammenarbeit mit allen
interessierten  Organisatio-
nen im Sinne einer wissen-
schaftlichen Beratung,
Fdhlungnahme mit auslandi-
schen Institutionen, die sich
mit &hnlichen Aufgaben be-
fassen.

In ihrer Gber zwanzigjahrigen
Tatigkeit hat die SAzK zahlrei-
che Publikationen erscheinen
lassen, viele davon gemein-
sam mit dem Interverband fur

Rettungswesen (IVR). Dieser
wurde im Jahre 1962 als Dach-
verband der Organisationen
und Behorden, die sich mit
dem Rettungswesen befas-
sen, gegrundet. Die SAzK an-
erbot sich dem IVR, auch als
dessen Arztekommission zu
wirken. Die Zusammenarbeit
gestaltete sich in der Folge
sehr eng. So entstand zum
Beispiel der heute in unserem
Lande weitverbreitete Notfall-
ausweis.

Eine besonders enge Zu-
sammenarbeit pflegt die SAzK
mit den Korporativmitgliedern
des SRK (Schweizerischer Sa-
mariterbund, Schweizerische
Lebensrettungsgesellschaft,
Schweizeische Rettungsflug-
wacht, Schweizerischer Mili-
tar-Sanitats-Verein), mit dem

dungskadern fur Nothelfer-
Kurse (seit 1977 obligatorisch
far Flhrerscheinbewerber)
aufzustellen und die entspre-
chenden Entscheide (gemein-
sam mit dem EJPD) zu treffen.
Erstmals wurde damit die
SAzK von seiten einer Behor-
de mit einer offiziellen Funk-
tion auf Bundesebene betraut.

Die zu bearbeitenden Sach-
gebiete werden Ublicherweise
durch die Mitglieder der SAzK
oder die im Rettungswesen
tatigen Organisationen in die
Kommission eingebracht und
durch die von der SAzK beauf-
tragten Arbeitsgruppen behan-
delt.

Am 4.April 1979 hat das
Zentralkomitee SRK auf An-
trag der SAzK eine Studien-
kommission fur das Rettungs-
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1. Kurs fur Schulungsérzte

Publikation «Erste Hilfe in Notféllen»

Der «Nothelferkurs» wird durch den SSB eingeftihrt

1. «Richtlinien fir die Ausbildung in dusserer Herzmassage»
«Der Erste-Hilfe-Unterricht in den Schulen»

1977 Auftrag des EJPD an die SAzK betreffend Uberwachung der
Nothilfeausbildung fir Fihrerscheinbewerber

«Beurteilung von Beatmungsbehelfen und Beatmungsgeréten

EINIGE DATEN AUS DEN TATIGKEITEN DER SAZK

«Richtlinien fur die erste Hilfe bei Verbrennungen und Verbrd-

«Ausbildungsziele fir nichtarztliche Helfer»
«Richtlinien fur die Notarztausriistung»
Revidierte «Richtlinien fir die Ausbildung in dusserer Herzmas-

«Richtlinien betr. Ausbildung und Einsatz von Rettungssanité-
«Richtlinien betr. Ausbildung und Einsatz des Notarztes» (nur

Merkblatt «Verunfallter mit Schutzhelm — korrekte Hilfe»

«Erste Hilfe bei Elektrounfallen»

1985 Abschluss der Revisionen «Richtlinien fir die Ausbildung in
dusserer Herzmassage» und «Richtlinien fir die erste Hilfe bei
Verbrennungen und Verbriihungen» (Erscheinen anfangs 1986)

1986 Erster zentraler Abschluss- und Repetitionskurs fir Notérzte

Armeesanitatsdienst und dem
Sanitatsdienst des Zivilschut-
zes, die alle in der SAzK vertre-
ten sind.

Eine sehr erhebliche Mehr-
arbeit brachte seit 1977 der
Auftrag des Eidgenossischen
Justiz- und Polizeidepartemen-
tes an die SAzK, die Kriterien
fur die Zulassung von Ausbil-

wesen in der Schweiz (Stuko)
ernannt und ihr unter anderem
den Auftrag gegeben, die ge-
setzlichen Bestimmungen und
Strukturen im Rettungswesen
zu erfassen und die Lucken
festzustellen,  Zielvorstellun-
gen zur Verbesserung des Ist-
Zustandes zu formulieren und
zu prifen, ob und wie eine
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| wesen SRK (SAzK) und der Interverband fur Rettungswesen (IVR)
flhren 1986 den ersten zentralen Abschluss- und Repetitionskurs fir
Notérzte in deutscher Sprache durch (Leitung: Prof.Dr. G.Hossl,
Institut fur Anésthesiologie, Universitétsspital Zirich)

Kursdatum: . 17.—21. November 1986

Kursort: KantanalesZ/wfschutzAusb:ldungszentrum
. Sempach

Kurskosten: | Fr 1600 (darm sind inbegriffen: Kurskosten
. . inkl Kursunterlagen, Unterkunft und Verpfle-
. gungimZS-Ausbildungszentrum Sempach)
- Kursprogramm, %7' emass Richtiinien betreffend Ausbildung und
Teilnahme- zitlgke/t des Natarztes SAzK/IVR

bed ngungen

(Bezugsqueilen Sekretariat SAZK, Post-
fach 2699, 3001 Bern,
 Sekretariat IVR,

, - Ochsengé‘ss/i 9, 5000 Aarau)
Teffnehmerzah/ beschrankt!
: ressenten wenden s:ch an das Sekretanat SAzK, Postfach 2699,

Ein Beispiel von vielen

In der Stuko waren sowohl
Rettungsorganisationen  wie
auch eidgendssische, kantona-
le und stadtische Behorden
vertreten. Die Kommission
schlug in ihrem Schlussbericht
vom 15.12.1980 die Schaffung
eines «Forums» oder einer
«Zentralstelle fur Rettungswe-
sen» vor. Diese Vorschlage
hatten jedoch nur realisiert
werden kdénnen, wenn das
SRK einen entsprechenden
Auftrag von den Kantonen er-
halten hatte. Diese traten aber
nicht auf die Vorschlage ein,
weil sie sich finanziell nicht
verpflichten wollten.

Vorgehen beim Abnehmen des Schutzhelmes
Phase 1

Helfer A halt von oben mit beiden Handen den Schutzhelm fest und ruhig, die Fingerspitzen am Unterkiefer.

Helfer B /6st das Kinnband oder schneidet es durch.

REPORTAGE

; ; Institution «Koordination im Zurzeit befasst sich die

'gzsggwl:vgg;éche Ar.zctg?osn?rggglon far Notfallhllfe und Rettungs- Rettungswesen» geschaffen  SAzK vor allem mit folgenden
g werden koénne. Aufgaben:

— Uberarbeitung der Richtli-
nien fur die Ausbildung in
dusserer Herzmassage (An-
passung an die neuesten
Erkenntnisse in der Wieder-
belebung durch Laien),

— Vorbereitung eines zentra-
len Repetitions- und Ab-
schlusskurses flr Notérzte,

— Uberarbeitung des Nothilfe-
kursprogrammes zuhanden
des EJPD im Zusammen-
hang mit dem Obligatorium
fur Fihrerscheinbewerber,

— Erarbeitung von Empfehlun-
gen fur das betriebliche Ret-
tungswesen.

Die SAzK umfasst 16 Mitglie-

der (Stand Juni 1985). In 4

Plenarsitzungen jahrlich wer-

den die von den verschiede-

nen Arbeitsgruppen vorgeleg-
ten Ergebnisse diskutiert und
die entsprechenden Beschlis-
se gefasst. Ein Geschaftsaus-
schuss steht dem Présidenten
zur Seite zur Erledigung lau-
fender Geschéfte und zur Vor-

B bereitung der Plenarsitzun-
gen. Ein vollamtlicher Sachbe-
arbeiter im Zentralen Dienst
A A Rotkreuzchefarzt ist verant-
wortlich fur die Geschéftsfih-
D g — rung El
1a 1b
; ‘ e ] Phase 2
Seit dem 1. Juli 1981 ist in der Schweiz das Helfer B stabilisiert die Halswirbelsaule, indem er mit einer
| Tragen ‘von Schutzhelmen ftir Motorrad- und Hand den Nacken und mit der andern Kinn und Unterkiefer
? : : Pati festhalt, bis der Helm entfernt ist.
Kleinmotorradfahrer obligatorisch. Das Tra- Regkslianion festa; s STt ipreRA S
gen von (Integral-)Schutzhelmen ist eine
wichtige Voraussetzung zur Verhinderung
von schweren Gesichts- und Schédelverlet-
zungen bei Unféllen bereits bei Geschwin-
digkeiten von weniger als 20 km/h. Erleidet
ein Motorradfahrer bei einem Unfall trotz-
dem eine Halswirbelverletzung, ist das rich-
tige Abnehmen des Schutzhelmes wichtig:
Phase 3
Helfer A zieht den Helm sehr sorgfaltig und langsam Uber die Ohren, wahrenddem
Helfer B die Halswirbelsdule stabilisiert.
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Der Helm kann anschliessend durch langsames Kippen nach hinten iiber die Nase gezogen werden. EHHER 4“ i SEHEHE é it ,F}»
ACTIO 15



	Kennen Sie SAzK? : Die Schweizerische Ärztekommission für Notfallhilfe und Rettungswesen

